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Rundschreiben Nr. 28/2022 

CORONA-MASSNAHMEN IN DER LEHRE AB 4. APRIL 2022 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

zum 03.04.2022 wird die aktuelle Corona‐Schutzverordnung ihre Gültigkeit verlieren. 
Damit können einige der im vergangenen Semester erfolgreichen Maßnahmen nicht 
mehr verbindlich im Bereich der Lehre vorgegeben werden. 

Für die Lehrveranstaltungen ab dem 04.04.2022 bedeutet dies: 

‐ Es besteht für das Betreten der Räumlichkeiten keine 3G-Pflicht mehr. Ab 
dem 3. April werden die Kontrollen daher eingestellt. Für die Teilnahme an 
Lehrveranstaltungen ist der 3G‐Status keine Voraussetzung mehr.  
 

‐ Viele Untersuchungen belegen, dass das Infektionsrisiko erheblich durch das 
Tragen von FFP2- oder medizinischen Masken begrenzt wird. Dies gilt insbe‐
sondere für die in Innenräumen stattfindende Lehre. Die weitgehende Be‐
grenzung des Infektionsrisikos ist im Interesse aller und eine notwendige Vo‐
raussetzung für die Lehre in Präsenz. Auch wenn die aktuellen rechtlichen 
Grundlagen für die Teilnahme an Lehrveranstaltungen keine Verpflichtung 
ermöglichen, wird das Tragen von FFP2- oder medizinischen Masken bei der 
Teilnahme an Lehrveranstaltungen dringend empfohlen und sollte zum eige-
nen wie zum Schutze aller Teilnehmenden selbstverständlich sein. Lediglich 
Dozent*innen bzw. und Studierende mit einem ausführlichen mündlichen Bei‐
trag können beim Sprechen ihre Maske abnehmen. 

 

Für Beschäftigte gelten die Regelungen aus Rundschreiben 24/2022 weiterhin fort.  

 

An die 
Dekan*innen und Dekanate, Geschäftsführenden  
Direktor*innen und Institute, Professor*innen und 
Beschäftigten der Universität Bonn 
‐ ohne UKB ‐ 
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Die Corona‐Regelungen können durch das Land verschärft werden, sofern für die 
Stadt Bonn bzw. das Land Nordrhein‐Westfalen festgestellt wird, dass es sich um ei‐
nen Corona‐Hotspot handelt und eine neue Corona‐Schutzverordnung erlassen wird. 

Weitere Informationen finden Sie in gewohnter Weise auf den Corona‐Seiten der Uni‐
versität.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Professor Dr. Dr. h. c. Michael Hoch  gez. Holger Gottschalk 

 Rektor Kanzler 
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